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Änderung der Verordnung des Hochschulrates über die  
Zulassung zu den Fachhochschulen und den Fachhochschul- 
instituten: Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 

Sehr geehrte Frau Studinger 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 17. Juni 2024 haben Sie die Vorlage zur Änderung der Verordnung des 
Hochschulrates über die Zulassung zu den Fachhochschulen und den Fachhochschulinstituten 
zur Stellungnahme unterbreitet. 
 
Die zur Vernehmlassung unterbreitete Vorlage wurde unter Berücksichtigung der bestehenden 
Rechtsgrundlagen ausgearbeitet, d. h. gestützt auf Artikel 25 Absatz 1 HFKG und die in Artikel 
73 Absatz 3 Buchstabe a HFKG aufgeführten Zulassungsvoraussetzungen, sprich das spezifi-
sche Profil für den Bereich Gesundheit der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz 
(GDK). Mit der geplanten Verordnungsänderung werden die Zulassungsvoraussetzungen im 
Fachbereich Gesundheit zusätzlich präzisiert.  
 
Die K-HF begrüsst die Präzisierung und teilt die vorgeschlagenen Änderungen der Verordnung. 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 
 
 
Freundliche Grüsse 
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